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Digitalisierung des Asylverfahrens: Sachstand           
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
beigefügte Information des Deutschen Städtetages zum aktuellen Sachstand zur Digitali-
sierung des Asylverfahrens übersenden wir Ihnen mit der Bitte um Kenntnisnahme. 
 
In den Anlagen wird insbesondere die zentrale Maßnahme im Rahmen der Digitalisierung 
des Asylverfahrens ausführlich dargestellt – das integrierte Identitätsmanagement in sei-
nen Komponenten, der erkennungsdienstlichen Behandlung und Registrierung, des zent-
ralen Kerndatensystems und des Ankunftsnachweises.  
 
Es wird zudem darauf eingegangen, dass gegenwärtig Maßnahmen geprüft werden, wie 
Ausländerbehörden zur Registrierung mit biometrischen Merkmalen befähigt werden 
können. Die Ausländerbehörden verfügen jedoch nicht über die nötigen technischen Vo-
raussetzungen zur Registrierung im Kerndatensystem mit Fingerabdrücken. Hierfür müs-
sen sie technisch mit Hard- und Software ausgestattet werden. In Anlage 2 wird ausge-
führt, auf welchem Weg Ausländerbehörden in die Lage versetzt werden können, Asylsu-
chende gesetzeskonform zu registrieren. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
gez. Gerhard Mauch 
 
 
Anlagen 
 



Hausvogteiplatz 1, 10117 Berlin  Telefon +49 30 37711-0 Telefax +49 30 37711-999 
Gereonstraße 18 - 32, 50670 Köln  Telefon +49 221 3771-0 Telefax +49 221 3771-128 

Avenue des Nerviens 9 - 31, B-1040 Bruxelles  Telefon +32 2 74016-20 Telefax +32 2 74016-21 
Internet: www.staedtetag.de 

 
Bankverbindung: Sparkasse KölnBonn Konto 30 202 154 (BLZ 370 501 98)  IBAN: DE37 3705 0198 0030 2021 54 SWIFT-BIC: COLSDE33 

 

  
 
Hausvogteiplatz 1 
10117 Berlin 
 

An die 

 

a) unmittelbaren Mitgliedsstädte 
 

- Ausländerbehörden - 

- Sozialämter - 

- Meldeämter - 

 

b) Sozialdezernenten/-innen der unmittelbaren Mitgliedsstädte 

 

c) Mitglieder und Gäste des Rechts- und Verfassungsausschusses  

 

d) Mitglieder des Ausschusses für Soziales, Jugend und Familie 

 

e) Erfahrungsaustausch Asylbewerberleistungsgesetz 

 

f) Mitglieder der Konferenz der Optionsstädte 

 

des Deutschen Städtetages 

 

g) Mitglieder und Gäste des Rechts- und Verfassungsausschusses 

 

h) Mitglieder des Sozial- und Jugendausschusses 

 

des Städtetages Nordrhein-Westfalen 

 

i) Erfahrungsaustausch der Ausländerbehörden großer Städte 

 

nachrichtlich: 

 

Mitgliedsverbände des Deutschen Städtetages 
 

12.09.2016 

Telefon +49 30 37711-0 
Durchwahl 37711-770 
Telefax +49 30 37711-809 

E-Mail  

hanna.sommer@staedtetag.de 

 
 
Bearbeitet von 

Dr. Hanna Sommer 

Aktenzeichen 

32.45.07 D 

Umdruck-Nr. 

O 7235 

 

 

Digitalisierung des Asylverfahrens: Sachstand 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

das Bundesministerium des Innern (BMI) hat auf Bitten der kommunalen Spitzenverbände ein 

Informationsschreiben zum Sachstand der Digitalisierung des Asylverfahrens zur Weiterleitung an 

die Kommunen zur Verfügung gestellt. Dieses geben wir Ihnen hiermit zur Kenntnis (Anlage 1).  
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Darin wird insbesondere die zentrale Maßnahme im Rahmen der Digitalisierung des Asylverfah-

rens ausführlich dargestellt – das integrierte Identitätsmanagement in seinen Komponenten, der 

erkennungsdienstlichen Behandlung und Registrierung, des zentralen Kerndatensystems und des 

Ankunftsnachweises. 

 

Betont wird, dass gegenwärtig Maßnahmen geprüft werden, wie die Ausländerbehörden zur Re-

gistrierung mit biometrischen Merkmalen befähigt werden können. Die Ausländerbehörden verfü-

gen jedoch nicht über die nötigen technischen Voraussetzungen zur Registrierung im Kerndaten-

system mit Fingerabdrücken. Hierfür müssen sie technisch mit Hard- und Software ausgestattet 

werden. In der Diskussion sind derzeit verschiedene Optionen, die gemeinsam mit den Ländern 

geprüft werden. Hinsichtlich der Einzelheiten und Handlungsmöglichkeiten möchten wir auf das 

Schreiben von Frau Staatssekretärin Dr. Emily Haber an die Mitglieder des Bund-Länder-

Koordinierungsstabes Asyl (BLKA) vom 26. August 2016 verweisen (Anlage 2). In diesem 

Schreiben wird ausgeführt, auf welchem Weg Ausländerbehörden in die Lage versetzt werden 

können, Asylsuchende gesetzeskonform zu registrieren. 

 

Wir bitten um Kenntnisnahme. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

 

 
 

Dr. Hanna Sommer 

 

Anlagen 



Bundesministerium 
des Innern 

Bundesministerium des Innern, 11014 Berlin 

HAUSANSCHRIFT 

Versand nur per Mail 
Kommunale Spitzenverbände zur Weiterleitung an die Kommu- 
nen 

Alt-Moabit 140 
10557 Berlin 

POSTANSCHRIFT 

11014 Berlin 

nachrichtlich 
Länderkoordinatoren im IT-PLR Koordinierungsprojekt „Digitali- 
sierung des Asylverfahrens“ 

TEL +49(0)30 18 681-10341 

FAX +49(0)30 18 681-510627 

PGDAS@bmi.bund.de 

www.bmi.bund.de 

Betreff: Sachstand Digitalisierung des Asylverfahrens 

Aktenzeichen: PGDAS-22001/2#33 
Berlin, 5. September 2016 
Anlage: Schreiben der Staatssekretärin Dr. Haber vom 26. Au- 

gust 2016 

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 

aus dem vor allem im vergangenen Jahr stark gestiegenen Zugang von Asylsuchen- 

den nach Deutschland resultierte die Notwendigkeit, das Asylverfahren so schnell 

und effektiv wie möglich zu gestalten. Bisher wurden im Asylverfahren Daten von 

Asylsuchenden z.T. mehrfach erhoben und gespeichert. Daneben fehlte eine eindeu- 

tige Identifizierung von Asylsuchenden. Damit gingen Risiken in Bezug auf Sicher- 

heit, Datenqualität, Doppelidentitäten und Möglichkeiten des Leistungsmissbrauchs 

einher. 

Im Rahmen des gemeinsamen Koordinierungsprojektes des IT-Planungsrates arbei- 

ten Bund, Länder und Kommunen an der weiteren Digitalisierung des Asylverfahrens 

auf der Grundlage des am 05. Februar 2016 in Kraft getretenen Datenaustauschver- 

besserungsgesetzes (DAVG). Ziel ist es, die Prozesseffizienz im Asylverfahren sowie 

die Transparenz über die Zuwanderung zu erhöhen, die Steuerungsfähigkeit zu ver- 

bessern, Leistungsmissbrauch zu verhindern und die öffentliche Sicherheit zu ge- 

währleisten. Die zentrale Maßnahme zur Erreichung dieser Ziele war die Einführung 

ZUSTELL- UND LIEFERANSCHRIFT Ingeborg-Drewitz-Allee 4,10557 Berlin 

VERKEHRSANBINDUNG S + U-Bahnhof Hauptbahnhof 



Seite 2 von 3 

des integrierten Identitätsmanagements. Beim Erstkontakt mit den Behörden er- 

folgt die Registrierung und Speicherung aller Daten, die für den Gesamtprozess be- 

nötigt werden, in einem zentralen Kerndatensystem. Die Registrierungsdaten stehen 

den abrufberechtigten Behörden sofort zur Verfügung, anhand der Fingerabdruckda- 

ten ist die Identität der Personen eindeutig gesichert. Das integrierte Identitätsma- 

nagement besteht aus drei Komponenten: 

- Erkennungsdienstliche Behandlung und Registrierung bereits beim Erst- 

kontakt in einer für die Registrierung zuständigen Stelle. Mit den 

sog. Personalisierungsinfrastrukturkomponenten (PIK) werden alle nach 

Deutschland kommenden Asylsuchenden beim Erstkontakt in Ankunftszen- 

tren, BAMF-Außenstellen oder Aufnahmeeinrichtungen der Länder erfasst. 

- Zentrales Kerndatensystem, in dem die Registrierungsdaten der Asylsu- 

chenden, gespeichert und zur Verfügung gestellt werden. Das Kerndatensys- 

tem wurde technisch innerhalb des Ausländerzentralregisters (AZR) abgebil- 

det. 

- Ankunftsnachweis, ein hoheitliches Papierdokument mit fälschungssicheren 

Merkmalen zum Nachweis der erfolgten Registrierung. 

Durch das integrierte Identitätsmanagement werden Mehrfachregistrierungen ver- 

mieden und Doppelidentitäten und Leistungsmissbrauch verhindert. Die bundesweite 

Einführung des integrierten Identitätsmanagements konnte Ende Mai 2016 erfolg- 

reich abgeschlossen werden. Damit steht nun die Infrastruktur für die frühzeitige, 

einheitliche Registrierung von Asylsuchenden bundesweit flächendeckend zur Verfü- 

gung. Auch die Nachregistrierung der im Land befindlichen Asylsuchenden wird vo- 

rangetrieben und im Herbst 2016 abgeschlossen. 

Es wird nun kontinuierlich an der Verbesserung der am Asylverfahren beteiligten 

Systeme gearbeitet. Ab November werden Meldebehörden automatisiert und medi- 

enbruchfrei über Asylsuchende informiert. Die weitere Anbindung von Behörden an 

das Kerndatensystem wie z.B. der Sozial-, Gesundheits- und Jugendämter erfolgt 

sukzessive. 

Im Kerndatensystem können die Daten, die u.a. für die schnelle Integration und Ar- 

beitsvermittlung bei bestehender Bleibeperspektive erforderlich sind, nämlich Daten 

zur Schulbildung, zum Studium, zur Ausbildung, zum Beruf sowie zu Sprachkennt- 

nissen abgerufen werden. Die geschaffenen Grundlagen bilden jedoch nur die erste 

Etappe; die nun erforderliche Umsetzung und die dabei zu berücksichtigenden Ab- 

stimmungs- und Weiterentwicklungsbedarfe werden neue Herausforderungen mit 

sich bringen. 
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Bund, Länder und Kommunen beraten gemeinsam über die weitere technische und 

organisatorische Umsetzung des DAVG und insbesondere zur Anbindung der Be- 

hörden an das Kerndatensystem über standardisierte Schnittstellen. Zudem wurde 

mit der Entwicklung einer Gesamtprozessdokumentation begonnen, mit der die Pro- 

zesse in Bund, Ländern und Kommunen von der Registrierung bis zur Integration 

bzw. Rückkehr transparent gemacht werden sollen und anhand derer Möglichkeiten 

für weitere Effizienzsteigerungen erkannt werden können. 

Darüber hinaus ist eine gesetzliche Änderung in Vorbereitung, die eine Registrierung 

durch das BAMF und die Aufnahmeeinrichtungen der Länder auch von unbegleiteten 

minderjährigen Ausländern gemäß § 49 Abs. 8 u. 9 AufenthG ermöglicht. Die techni- 

schen Voraussetzungen für die Umsetzung sind derzeit in der Prüfung. 

Auch werden Maßnahmen geprüft, wie die Ausländerbehörden (ABHen) zur Regist- 

rierung mit biometrischen Merkmalen befähigt werden können. Die ABHen sind zur 

Erstregistrierung von Asylsuchenden (vgl. § 19 Abs. 2 i.V.m. § 16 Abs. 1 AsylG), 

aber auch von unerlaubt eingereisten und unerlaubt aufhältigen Ausländern (vgl. § 

71 Abs. 4 i.V.m. § 49 Abs. 8 u. 9 AufenthG) verpflichtet, wenn diese dort zuerst vor- 

sprechen. Auch die Verlängerung von Ankunftsnachweisen muss von den ABHen 

vorgenommen werden, wenn die Asylsuchenden bereits in die Kommunen verteilt 

wurden. Die ABHen verfügen jedoch nicht über die nötigen technischen Vorausset- 

zungen zur Registrierung im Kerndatensystem mit Fingerabdrücken. Hierfür müssen 

sie technisch mit Hard- und Software ausgestattet werden. In der Diskussion sind 

verschiedene Optionen, die gemeinsam mit den Ländern geprüft werden. Hinsichtlich 

der Einzelheiten und Handlungsmöglichkeiten wird auf das Schreiben von Frau 

Staatssekretärin Dr. Emily Haber an die Mitglieder des Bund-Länder- 

Koordinierungsstabes Asyl (BLKA) vom 26. August 2016 (siehe Anlage) verwiesen. 

Ansprechpartner 

Projektgruppe Digitalisierung des Asylverfahrens 

Telefon: 030/ 18681 - 10341 

E-Mail: PGDAS@.bmi.bund.de 

Im Auftrag 

André Schmode 



Bundesministerium 
des Innern 

Versand nur per Mail 

Dr. Emily Haber 

Staatssekretärin 

Mitglieder des Bund-Länder-Koordinierungsstabes Asyl 

nachrichtlich 
Staatssekretäre und Staatsräte der Innenministerien der 
Länder 

HAUSANSCHRIFT 

Alt-Moabit 140 

10557 Berlin 

POSTANSCHRIFT 

11014 Berlin 

TEL +49(0)30 18 681-11112 

FAX +49(0)30 18 681-11136 

StH@bmi.bund.de 

www.bmi.bund.de 

Aktenzeichen: PGDAS -12014/2#2 

Berlin. 26. August 2016 

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 

wie in der 30. Sitzung des Bund-Länder-Koordinierungsstabes Asyl (BLKA) am 13. Juli 

2016 unter TOP 3 (Bericht des BAMF) angekündigt, möchte ich Sie über den Sach- 

stand zur Frage der Ausstattung von Ausländerbehörden (ABHen) mit Personalisie- 

rungsinfrastrukturkomponenten (PIK) informieren. 

Mit den PIKs des Bundes können Asylsuchende aktuell nach § 16 AsylG im Kernda- 

tensystem registriert werden. Eine Erweiterung der PIK zur Registrierung nach 

§ 49 AufenthG (unerlaubter Aufenthalt / unerlaubte Einreise) ist derzeit in Vorbereitung. 

Der Bund hat die Außenstellen des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge und die 

Erstaufnahmeeinrichtungen der Länder mit insgesamt 1500 PIKs ausgestattet. Für wei- 

tergehenden Bedarf an PIKs wurde ein Rahmenvertrag mit der Bundesdruckerei ge- 

schlossen, aus dem entsprechend abgerufen werden kann. Eine weitere Ausstattung 

von Landesbehörden oder kommunalen Behörden durch den Bund ist nicht vorgese- 

hen. 
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Gleichwohl sind auch die ABHen in die Lage zu versetzen, gesetzeskonform (mit Fin- 

gerabdrücken) registrieren zu können. Sie sind zur Erstregistrierung von Asylsuchen- 

den (vgl. § 19 Abs. 2 i. V. m. § 16 Abs. 1 AsylG), aber auch von unerlaubt eingereisten 

und unerlaubt aufhältigen Ausländern (vgl. § 71 Abs. 4 i. V. m. § 49 Abs. 8 u. 9 Auf- 

enthG) verpflichtet, wenn diese dort zuerst vorsprechen. Auch die Verlängerung von 

Ankunftsnachweisen muss von den ABHen vorgenommen werden, wenn die Asylsu- 

chenden bereits in die Kommunen verteilt wurden. Die ABHen verfügen jedoch nicht 

über die nötigen technischen Voraussetzungen zur Registrierung im Kerndatensystem 

mit Fingerabdrücken. Hierfür müssen sie technisch mit Hard- und Software ausgestat- 

tet werden. Die landesspezifischen Rahmenbedingungen sind jedoch sehr heterogen. 

In einigen Ländern können organisatorische Regelungen wirtschaftlicher sein, als Um- 

verteilung oder Erwerb von Personalisierungsinfrastrukturkomponenten. Aufgrund des- 

sen werden die Länder gebeten, im Rahmen der landesspezifischen Situation die Not- 

wendigkeit zur Ausstattung der ABHen mit PIK oder mit gleichwertigen ländereigenen 

Fachverfahren zu prüfen. Übergangsweise ist die Regelung prozessualer Vorgaben zu 

prüfen (siehe weiter unten). 

Es besteht zunächst grundsätzlich die Möglichkeit, dass Länder aktuell nicht genutzte 

PIKs an ausgewählte Ausländerbehörden umverteilen, um eine optimale Verteilung 

und Auslastung der Geräte zu erzielen. 

Ergänzend wird der Bund das PIK-System als Paket bestehend aus Software und Pe- 

ripherie-Geräten über die Bundesdruckerei zur Verfügung stellen. Somit kann die PIK- 

Software auf Geräten in ABHen installiert und Registrierungen mittels der Peripherie- 

Geräte vorgenommen werden. 

Als Alternative besteht die Möglichkeit, die im Herbst bereitgestellte Registrierungs- 

Schnittstelle des Ausländerzentralregisters in eigene Fachverfahren zu integrieren. 

Hierzu wird der Bund auch Gespräche mit Softwareherstellern führen, um die Nutzung 

dieser Schnittstellen in Standardprodukten zu beschleunigen. Dies wird jedoch ein 

eher längerfristiger Prozess sein. 
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Bitte prüfen Sie vor diesem Hintergrund die Umsetzung der folgenden organisatori- 

schen Maßnahmen: 

1. Registrierungen in ABHen ohne ed-Behandlung vermeiden. Zu registrieren- 

de Personen unverzüglich zu einer Registrierungsstelle leiten, das heißt für 

Asylsuchende die Weiterleitung an eine Stelle mit PIK und für unerlaubt auf- 

hältige bzw. eingereiste Ausländer die Weiterleitung an eine Polizeidienst- 

stelle mit Möglichkeit zum Fast-ID-Abgleich. 

2. Bei übergangsweise notwendigen Registrierungen in einer ABH ohne 

ed-Erfassung die Person im Nachgang unverzüglich mit der AZR-Nr. zu ei- 

ner Registrierungsstelle leiten, d. h. für Asylsuchende an eine Stelle mit PIK 

und für unerlaubt aufhältige bzw. eingereiste Ausländer an eine Polizei- 

dienststelle mit Möglichkeit zum Fast-ID-Abgleich. 

3. Bei der Registrierung an einer PIK immer zuerst eine AZR-Abfrage durchfüh- 

ren, um bereits registrierte Personen aufrufen und ed-Daten dann ergänzend 

hinzufügen zu können. 

4. Unbegleitete minderjährige Ausländer sollten sofort bei einer Polizeidienst- 

Zur Umsetzung dieser Maßnahmen sollten Registrierungsstellen, Ausländerbehörden 

und Jugendämter gebeten werden, die oben beschriebenen Verfahrenshinweise zu 

beachten. 

Mit freundlichen Grüßen 

stelle mit Möglichkeit zum Fast-ID-Abgleich registriert werden. 


